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mit E-Mail vom 22. Januar 2023 stellten Sie folgenden Antrag nach IFG/ UIG/ VIG: 
 

„(...) bitte senden Sie mir Folgendes zu: 
 
eine Aufstellung der gesetzlichen Anordnungen auf Bundes- und Landesebene, welche 
gem. § 30 Abs. 4 S. 2 AO das Offenbaren steuerlicher und abgabenrechtlicher Infor-
mationen zulassen, soweit diese Informationen bei Ihnen bereits in gesammelter Form 
vorliegen. (...)“ 

 
Über Ihren Antrag wird nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folgt entschieden: 
 

I.  Dem Antrag wird stattgegeben. 
II.  Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 



 

 

Seite 2 Begründung: 
 
Zu I. 
 
Ihr Antrag wird als ein solcher nach dem IFG behandelt. § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG gewährt ge-
genüber Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen (§ 2 
Nummer 1 IFG). Der Anspruch auf Informationszugang besteht für die bei der jeweiligen Be-
hörde im Zeitpunkt des Antragseingangs vorhandenen amtlichen Informationen. Einen An-
spruch auf Informationsbeschaffung vermittelt das IFG nicht. 
 
Der Anwendungserlass zu § 30 der Abgabenordnung - AO - (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Januar 2014, BStBl I S. 290, zuletzt geändert durch das BMF-Schreiben vom 23. Januar 
2023, BStBl I S.1 ) enthält unter Nummer 7 folgende - nicht abschließende - Aufzählung der 
außersteuerlichen Vorschriften, die eine Durchbrechung des Steuergeheimnisses im Sinne von 
§ 30 Absatz 4 Nummer 2 AO gestatten: 
 
„7.  Gesetzlich zugelassene Offenbarung (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO)  
 Auf § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO kann eine Offenbarung nur gestützt werden, wenn die Befug-

nis zum Offenbaren in einem Bundesgesetz ausdrücklich enthalten ist. Eine Regelung 
in einem Landesgesetz oder einer Kommunalsatzung oder eine Bestimmung über die 
allgemeine Pflicht zur Amtshilfe genügt nicht. Die Befugnis kann in der AO selbst (z. B. 
§ 31 AO), in anderen Steuergesetzen des Bundes oder in außersteuerlichen Vorschriften 
des Bundes enthalten sein.  
Zu den außersteuerlichen Vorschriften gehören insbesondere:  
-  § 5 Abs. 3 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-

nungswesen;  
-  § 236 Abs. 1 und § 379 Abs. 2 des Gesetzes über Verfahren in Familiensachen 

und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;  
-  § 88 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes;  
-  § 197 Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches;  
-  § 49 des Beamtenstatusgesetzes und § 115 des Bundesbeamtengesetzes;  
-  § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes;  
-  § 39 des Erdölbevorratungsgesetzes;  
-  § 17 Satz 2 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssa-

chen;  
-  § 14 Abs. 4 und § 153a Abs. 1 Satz 2 der Gewerbeordnung;  

 -  § 3 Abs. 5 des Güterkraftverkehrsgesetzes;  
 -  § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das Kreditwesen;  

                                                 
1 BStBl-Fundstelle noch nicht bekannt 



 

 

Seite 3  -  § 6 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes;  
 -  § 25 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes;  
 -  § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Preisstatistik;  
 -  § 27 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen;  
 -  § 21 Abs. 4 SGB X;  
 -  § 5 Abs. 2 bis 5 und §§ 10, 10a des Steuerberatungsgesetzes;  
 -  § 2a Abs. 1, § 2b Abs. 1, § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 1 und 2 und § 9 Abs. 1 bis 3 des 

Gesetzes über Steuerstatistiken;  
 -  § 492 Abs. 3 StPO i. V. m. §§ 385, 399 AO;  
 -  § 27 Abs. 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes;  
 -  § 3a der Verfahrensordnung für Höfesachen;  
 -  § 32 Abs. 4 und § 35 Abs. 4 des Wohnraumförderungsgesetzes und § 2 des Woh-

nungsbindungsgesetzes;  
 -  § 2 des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes;  
 -  § 36 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung;  
 -  § 18 Abs. 3a des Bundesverfassungsschutzgesetzes (vgl. auch § 51 Abs. 3 Satz 

3 AO);  
 -  § 6 Abs. 1 und 4 des Bundesarchivgesetzes;  
 -  § 36a Abs. 3 der Wirtschaftsprüferordnung;  
 -  § 64a Abs. 2 der Bundesnotarordnung;  
 -  § 34 Abs. 2 der Patentanwaltsordnung;  
 -  § 54 Abs. 1 Satz 4 des Gerichtskostengesetzes;  
 -  § 40 Abs. 6 und § 46 Abs. 3 des Gerichts- und Notarkostengesetzes;  
 -  § 6 Abs. 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes; 
 - § 12 Abs. 5 Satz 4 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes; 
 - § 42 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes (GwG); 
 - § 9 Abs. 2 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 

Handelskammern; 
 - § 32a Staatsangehörigkeitsgesetz; 
 - § 4 Abs. 1 Satz 2 Wettbewerbsregistergesetz.“ 
 
Gesetzliche Regelungen zur Durchbrechung des Steuergeheimnisses im Sinne des § 30 Ab-
satz 4 Nummer 2 AO enthalten darüber hinaus z. B. folgende steuerliche Vorschriften (keine 
abschließende Aufzählung): 
 - § 31 AO; 
 - § 3 la AO; 
 - § 3 l b AO; 



 

 

Seite 4   -  § 51 Absatz 3 Satz 3 AO; 
  -  § 4 Absatz 5 Nummer 10 Satz 3 EStG; 
  -  § 45d Absatz 2 EStG; 
  -  § 68 Absatz 4 EStG. 
 
Soweit die AO bei der Verwaltung landesrechtlich geregelter Steuern nur entsprechend anzu-
wenden ist, kann das Landesrecht auch eigenständig eine Durchbrechung des Steuergeheim-
nisses zulassen. 
 
 
Zu II. 
 
Der Bescheid ergeht als einfache Auskunft gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG gebührenfrei. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesministe-
rium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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